
Stadt Bielefeld
Der Oberbürgermeister

Bekanntmachung

Der Stadtentwicklungsausschuss hat in seiner Si tzung am 21 .06.2011 die 3.  Anderung des
Bebauungsplanes Nr. l lB 47 ,,Sonstiges Sondergebiet / Gewerbegebiet Siekermanns-
Hof" für den südlichen Teilbereich (Sonstiges Sondergebiet Möbel- / Einrichtungshaus)
- Stadtbezirk Brackwede - als Entwurt zur öffentl ichen Auslegung gemäß $ 3 Abs. 2 Bauge-
setzbuch (BauGB) beschlossen.

ln dem vorstehenden Planausschnitt ist der Geltungsbereich der Bebauungsplanänderung
mit  durchgehenden Linien kennt l ich gemacht.  Für die genauen Grenzen sind die Eintragun-
gen in den Plänen des Bauamtes verbindlich. Die einzelnen Festsetzungen gehen aus den
Plänen mit Text und Begründung hervor.

Der Entwurf der Bebauungsplanänderung mit der Begründung und den unten aufgeführten
umweltbezogenen Stel lungnahmen l iegt gemäß g 3 Abs. 2 BaUGB

vom 29. Juli bis einschließlich 09. September 2011

in der Bauberatung des Bauamtes der Stadt Bielefeld, August-Bebel-Straße 92 (Erdge-
schoss), 33602 Bielefeld montags bis mittwochs von 8.30 bis 17.00 Uhr, donnerstags von
8.30 bis 18.00 Uhr,  f rei tags von 8.30 bis 14.00 Uhr zu jedermanns Einsicht öf fent l ich aus.
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Nachrichtl ich l iegt der Entwurf auch im Bezirksamt Brackwede, Germanenstraße 22,33647
Bielefeld zur Einsichtnahme rnrährend der Öffnungszeiten (montags bis freitags von 8.00 bis
12.00 Uhr,  donnerstags auch von 14.30 bis 18.00 Uhr) aus und kann während des Offenle-
gungszeitraumes im lnternet unter www.bielefeld.de in der Rubrik, ,Planen Bauen Wohnen"
eingesehen werden.

Ort und Dauer der Auslegung des Entwurfes werden hiermit gemäß $ 3 Abs. 2 BauGB
öffentl ich bekannt gemacht.

Folgende umweltbezogene Stellungnahmen liegen vor:

. artenschutzrechtl iche Gutachten: Voruntersuchung sowie Bewertung des Rückbaus des
Regensickerbeckens,

. geotechnisches Gutachten sowie hydrogeologisches Gutachten (Versickerung von Dach-
flächenwasser) zur Enrueiterung eines Einrichtungshauses,

.  schal l technische Gutachten im Rahmen der Bebauungsplanänderung einschl ießl ich Ver-
kehrslärm,

. lmmissionsprognose für Kfz-bedingte Luftschadstoffe im Rahmen der Bebauungsplanän-
derung und

. verkehrstechnische Untersuchungen fürdie Enryeiterung eines Einrichtungshauses.

Während der Auslegungszeit  können von jedermann Stel lungnahmen im Bauamt und im
Bezirksamt Brackwede schrift l ich oder zur Niederschrift abgegeben werden. Nicht fr istge-
recht  abgegebene Ste l lungnahmen können gemäß S 3 Abs.  2 i .V.  m.  $  4a Abs.  6  BauGB be i
der Beschlussfassung über die Bebauungsplanänderung unberücksichtigt bleiben, sofern die
Stadt Bielefeld deren lnhalte nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalte
für die Rechtmäßigkeit des Bauleitplans nicht von Bedeutung sind. Ein Antrag nach $ 47 der
Venryaltungsgerichtsordnung (Normenkontrollantrag) ist unzulässig, wenn mit ihm nur Ein-
wendungen geltend gemacht werden, die vom Antragsteller im Rahmen der Auslegung nicht
oder verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht werden können.

Bielefeld,  den
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OberbLirgermeister


